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Vorwort

Das Jahr 2007 war in der Sozialarbeit in 
den Staatlichen Gemeinschaftsunterkünf-
ten im Ortenaukreis wieder ein Jahr der 
Veränderungen, vor allem durch die neue 
Situation in Offenburg. Die Unterkunft in 
Offenburg wechselte ihren Standort. Die 
ehemalige Holderstockkaserne wurde ge-
räumt. Die Neubauten in unmittelbarer 
waren fertig gestellt und wurden im Som-
mer bezogen.
Der Standort Achern für eine Gemein-
schaftsunterkunft sorgte für kommunalpoli-
tischen Gesprächsstoff. Braucht der Kreis 
noch die Kapazitäten oder reichen auch 
weniger Standorte. Die Entscheidung ist 
zunächst vertagt. Die Unterkunft in Achern 
besteht noch. Auch für die Wohlfahrtsver-
bände und ihre Personalplanung keine 
einfache Situation. Hier waren wir gut ge-
fordert. Besonders für die Mitarbeiter eine 
schwierige Lage. Bleibt mein Arbeitsplatz 
erhalten oder nicht oder wie lange noch. 
Was macht das mit meiner Motivation und 
Arbeitszufriedenheit. Mit der Verwaltung 
des Landratsamtes wurden in der unsiche-
ren Lage um halbwegs gute Kompromisse 
gerungen und auch gefunden. 

Der Standort Lahr war dagegen unspekta-
kulär. Durch die vertragliche Situation ist 
hier ein stabiler Faktor in der Kommunal-
planung entstanden. Auch die unmittelba-
re Nähe der städtischen Obdachlosenun-
terkunft hat sich nicht störend oder beein-
trächtigend auf die Lage der Bewohner in 
der Gemeinschaftsunterkunft ausgewirkt.

Obwohl die Krisenherde in der Welt nicht 
weniger werden, denken wir z: B. an den 
Irak und die Nachbarländer, an den Sudan 
oder neuerdings Kenia, ist davon im Orte-
naukreis und deren Gemeinschaftsunter-
künften nicht viel zu spüren. Die Zahl der 
Asylbewerber geht weiter zurück. Die 
Grenzen Europas und insbesondere der 
Bundesrepublik sind so dicht, dass kaum 
ein Flüchtling uns erreicht. Insbesondere 
für Familien ist es nahezu aussichtslos, 

die Bundesrepublik als Zufluchtsort zu 
erreichen. 
In dem Zusammenhang nimmt die Bedeu-
tung der Arbeit ab. Umso wichtiger ist es 
hier ein humanitäres Zeichen zu setzen 
und darin nicht nachlassen. Die Gefahr 
der Routine und Normalität ist groß. Die 
Solidarität mit den Notleidenden aus den 
Völkern dieser Erde ist ein unverzichtba-
res Gut einer Kulturnation. Es braucht das 
staatliche und wohlfahrtsverbandliche En-
gagement in vielfältiger Form. Wir dürfen 
uns vor dem Leid und den Notlagen in der 
Welt nicht verschließen; besonders des-
halb weil wir in einer bevorzugten politi-
schen und menschlichen Lage uns befin-
den. Wir sind weiterhin aufgerufen uns in 
dem Bereich zu engagieren, auch wenn 
wir keine spektakulären Erfolge nachwei-
sen können.

Peter Hochgürtel
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1. Chronik

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege im 
Ortenaukreis übernahm am 1.1.1997 die 
Betreuung der Asylbewerber in den staat-
lichen Gemeinschaftsunterkünften im Or-
tenaukreis. Die Grundlage war eine ver-
tragliche Regelung zwischen den Liga-
Spitzenverbänden und dem Innenministe-
rium des Landes Baden-Württemberg.
Die Zuständigkeiten für die Staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünfte sind am 
1.4.1998 vom Land Baden-Württemberg 
auf das Landratsamt Ortenaukreis über-
gegangen. Die Aufgaben des Sozialdiens-
tes werden seither in Leistungsverträgen 
zwischen den Verbänden der freien Wohl-
fahrtspflege in der Ortenau und dem Land-
ratsamt Ortenaukreis geregelt. Aufgrund 
der Änderungen des Flüchtlingsaufnah-
megesetzes ( FlüAG) und  der rückläufi-
gen Asylbewerberzugangszahlen wurde 
der Leistungsvertrag zwischenzeitlich 
mehrfach modifiziert.

In einem kurzen Abriss soll noch einmal 
dargestellt werden, welchen Veränderun-
gen der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
künfte im Ortenaukreis in diesem Zeitraum 
unterlegen sind.

1.1 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Kehl

� bestand vom 1.1.1997 bis 31.10.1997
� ehemaliges Kasernenareal mit 400 

Flüchtlingen ( alleinlebende Männer,  
wenige Familien )

� Betreuung durch die Wohlfahrtsver-
bände Caritas und Diakonisches Werk 
im Ortenaukreis

� acht Mitarbeiter/-innen 1 )
� Verteilung der Flüchtlinge nach 

Schließung auf die Gemeinschaftsun-
terkünfte Lahr und Offenburg 

1.2 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Renchen

� bestand vom 20.10.1999 bis 
28.02.2003

� ehemaliges französisches Kasernen-
areal mit 180 Flüchtlingen ( Familien 
überwiegend aus dem Kosovo ) 

� Betreuung durch den Caritasverband 
Acher - Renchtal e.V., Diakonisches 
Werk im Ortenaukreis, Arbeiterwohl-
fahrt Kreisverband Offenburg e.V.

� vier Mitarbeiter/-innen in Teilzeitdepu-
taten

� Verlegung der Flüchtlinge nach 
Schließung in die Staatliche Gemein-
schaftsunterkunft Achern

1.3 Staatliche Gemeinschaftsuntekunft 
für Asylbewerber in Achern Am 
Stadion 2 u. 3

� bestand 20.10.1999 bis 01.11.2003
� Gebäude eines Möbelherstellers mit 

50 Flüchtlingen belegt
� Mitbetreuung durch den Sozialdienst in 

Renchen
� Verlegung der Flüchtlinge nach der 

Schließung in die Staatliche Gemein-
schaftsunterkunft  Renchen

1.4 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Achern

� besteht von 01.03.2003 bis heute
� ehemaliges französisches Kasernen-

areal mit 176 Plätzen belegt mit allein-
lebenden Männern, Frauen und Fami-
lien. Die Asylbewerberzahlen waren in 
der Vergangenheit stark rückläufig, 
deshalb wurden in der Unterkunft auch 
jüdische Kontingentflüchtlinge unter-
gebracht, die durch die Jüdische Ge-
meinde Emmendingen betreut wurden.

� Die Betreuung der Asylbewerber er-
folgte 2007 durch die Arbeiterwohlfahrt 
Kreisverband Offenburg e.V., das Dia-
konische Werk im Ortenaukreis unter 
der Fachaufsicht des Caritasverban-
des Acher-Renchtal e.V.

� zwei Mitarbeiter/-innen im Teilzeitde-
putaten 
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1.5 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Lahr

� zwei Gebäudekomplexe Alte Rheinstr. 
und Geroldsecker Vorstadt 73 u. 81

� Alte Rheinstr. drei Mehrfamilienhäuser 
mit einer Kapazität von 130 Flüchtlin-
gen ( Familien )

� zwei Mitarbeiter mit Teilzeitdeputaten
� Schließung am 15.11.2000 aufgrund 

der rückläufigen Asylbewerberzahlen
� Geroldseckervorstadt 73 u. 81 zwei 

ehemalige Hotels von den kanadi-
schen Streitkräften mit einer Kapazität 
von 170 Flüchtlingen ( Familien u. al-
leinlebende Männer )

� 31.3.2006 Schließung des Gebäudes 
Geroldseckervorstadt 81 u. Vermie-
tung an die Stadt Lahr zur Unterbrin-
gung von Wohnungslosen

� Betreuung durch den Caritasverband 
Lahr e.V.

� zwei Mitarbeiter/-innen mit Teilzeitde-
putaten 

1.6 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Flüchtlinge in Offenburg

� das ehemalige Kasernenareal mit sei-
nen Gebäuden in der Eckenerstr. 3, 
wurde zunächst als Bezirksstelle für 
Asylbewerber und seit 01.01.1997 als 
Gemeinschaftsunterkunft für Asylbe-
werber genutzt.

� Die Unterkunft bestand aus vier 
Wohnhäusern belegt mit alleinleben-
den Männern, Frauen und Familien 
und einem Gebäude mit Großküche, 
Shop und Aufenthaltsraum. Die Unter-
kunft war für die Belegung mit 520 
Flüchtlingen vorgesehen.

� Neubau von 14 Reihenhäusern in der 
Lise-Meitner-Straße mit einer Unter-
bringungskapazität von 170 Personen.

� ab 23.07.2007 Umzug in die Lise-
Meitner-Str. 25+27

� Die Betreuung der Asylbewerber er-
folgte 2007 durch das Diakonische 
Werk im Ortenaukreis und das Deut-
sche Rote Kreuz Kreisverband Offen-
burg e.V. unter der Fachaufsicht der 

Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Offen-
burg e.V.

� drei Mitarbeiter/-innen mit Voll- und 
Teilzeitdeputaten

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die im 
Landkreis Ortenaukreis von 1.Januar 1997 
bis 31. Dezember 2007 aufgenommen 
worden sind beträgt lt. Aussage von Herrn 
Rothard  3734 Personen.

1) Mitarbeiter siehe unter Punkt Nr. 13

2. Staatliche Gemeinschaftsunterkünfte 
für Asylbewerber im Ortenaukreis 
2007

2.1 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
für Asylbewerber in Offenburg

In Offenburg wurden bisher alte Kaser-
nengebäude als Staatliche Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber ge-
nutzt. Frau Kleinknecht Strähle, frühere 
Integrationsbeauftragte der Stadt Offen-
burg ließ sich von einer Flüchtlingsunter-
bringung in Reihenhäusern in Münster 
inspirieren und regte bei der Stadt Offen-
burg den Neubau von Reihenhäusern zur 
Nutzung als Staatliche Gemeinschaftsun-
terkunft für Asylbewerber an.
Ende Juli 2007 erfolgte der Umzug in die 
neue Gemeinschaftsunterkunft in die Lise-
Meitner-Straße, die am 05.10.2007 von 
Frau Oberbürgermeisterin Schreiner und 
Herrn Landrat Brodbeck feierlich eröffnet 
wurde.
Die Unterkunft verfügt über eine Bele-
gungskapazität von 170 Plätzen und war 
zum Jahresende mit 106 Flüchtlingen be-
legt.
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Zeitungsartikel zur Neueröffnung

Drei hauptamtliche SozialarbeiterI/-innen/ 
Sozialpädagog/-innen betreuten 2007 die 
Flüchtlinge in der Staatlichen Gemein-
schaftsunterkunft Offenburg mit Teilzeit-
deputaten.
Sie wurden von einer Studentin der Evan-
gelischen Fachhochschule für Soziale Ar-
beit Freiburg und einem Studenten der 
Berufsakademie Villingen Schwenningen 
mit viel Engagement unterstützt.

Christine Scheller Dipl. Sozialpädagogin
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Doris Weis-Bührer Dipl. Sozialarbeiterin / 
Dipl. Sozialpädagogin

Giles Stacey Dipl. Sozialarbeiter

Ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen ermög-
lichten die individuelle Betreuung und Be-
gleitung von Flüchtlingen und gestalteten 
vielseitige Gruppenangebote. Durch die 
meist langjährige Mitarbeit entwickelte sich 
ein Vertrauensverhältnis zu den Flüchtlin-
gen. Sie wurden von den Flüchtlingen als 
Ansprechpartner geschätzt. Religiös seel-
sorgerische Angebote regten zum Innehal-
ten und zur Besinnung an. Ehrenamtliche 
Mitarbeiter/-innen mit Sprachkenntnissen 
begleiteten die Flüchtlinge zu wichtigen 
Terminen als Dolmetscher. Sie gaben den 
Flüchtlingen wichtige Orientierungshilfe 
und erleichterten Ihnen die Einbindung in 
Netzwerke vor Ort. Durch die Mitarbeit 
beim Café International wurden wichtige 
Kontakte zwischen Einheimischen und 
Flüchtlingen geknüpft. Neben Sprach- und 
Alphabetisierungskursen, wurden Angebo-
te zur Gesundheitsprävention, zum ge-
meinsamen Backen, Nähen, zur Begeg-
nung und dem Austausch angeboten. Die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter sind unver-
zichtbarer Bestandteil der Sozialpädagogi-
schen Schülerhilfe. Dank ihrem Engage-
ment war die gezielte Förderung der Kin-

der- und Jugendlichen im Rahmen der 
Hausaufgabenhilfe und Freizeitgestaltung 
möglich. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/-
innen waren ein wichtiges Bindeglied, da 
sie häufig ihre Betreuungstätigkeit fortsetz-
ten, wenn die Flüchtlinge nach langjähri-
gem Aufenthalt die Gemeinschaftsunter-
kunft verlassen durften. Die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/-innen erhielten fachliche 
Beratung und konnten die Möglichkeit der 
Supervision nutzen.

2.2 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft
für Asylbewerber in Lahr

In Lahr ist die Staatliche Gemeinschafts-
unterkunft in einem ehemaligen Hotel der 
kanadischen Streitkräfte untergebracht. 
Das Hotel bestand ursprünglich aus zwei 
Gebäuden in einer Entfernung von ca. 300 
m. Durch die sinkenden Asylbewerberzah-
len wurde das zweite Gebäude im Früh-
jahr 2006 der Stadt Lahr zur Unterbrin-
gung von Wohnungslosen übergeben. Die 
Staatliche Gemeinschaftsunterkunft Lahr 
liegt ca. 15 Gehminuten von der Stadtmitte 
Lahr entfernt, Schulen, Ärzte u. Kranken-
haus liegen in unmittelbarer Nähe. Die 
Unterkunft hat eine Kapazität von 80 Plät-
zen und war zum Jahresende 07 mit 61 
Flüchtlingen belegt. Die Betreuung erfolgte 
durch zwei hauptamtliche Sozialpädago-
ginnen mit Teilzeitdeputaten, wovon eine 
Sozialpädagogin für die Frauenarbeit zu-
ständig war.    

Ilona Lindner Sozialpädagogin (grad.)

Uschi Kluth Dipl. Sozialpädagogin
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2.3 Staatliche Gemeinschaftsunterkunft  
für Asylbewerber in Achern

Die staatliche Gemeinschaftsunterkunft 
„Haus Burgund“ wurde zum 01. März 2003 
offiziell in Achern eröffnet. Es befindet sich 
am Stadtrand aber dennoch relativ zentral. 
Zur Stadtmitte und allen wichtigen öffentli-
chen Institutionen sind es maximal 15 
Gehminuten. Das freistehende Haus wur-
de während der Besatzungszeit von fran-
zösischen Streitkräften als Wohnhaus ge-
nutzt. Es hat 16 Wohnungen und eine Ge-
samtkapazität von 176 Bewohnern. Die 
Unterkunft wurde nun nicht mehr nur aus-
schließlich von Familien aus dem ehema-
ligen Jugoslawien, sondern mit allen Nati-
onalitäten belegt. Die Gemeinschaftsun-
terkunft „Haus Burgund“ besteht weiterhin, 
war zum Stichtag 31.12.2007 jedoch nur 
noch mit 55 Flüchtlingen belegt. Seit An-
fang 2007 wird deshalb ein Teil des Ge-
bäudes von jüdischen Kontingentflüchtlin-
gen genutzt.
Ein Sozialpädagoge betreute mit einem 
Teilzeitdeputat die Flüchtlinge in der Staat-
lichen Gemeinschaftsunterkunft Achern. 
Er wurde einmal wöchentlich von einer 
Sozialpädagogin aus Offenburg unter-
stützt.

Oliver Stoll Dipl. Sozialpädagoge

3. Allgemeine soziale Beratung und
Betreuung

Die Sozialdienste der Liga der freien 
Wohlfahrtspflege boten in den Staatlichen 
Gemeinschaftsunterkünften für Asylbe-
werber in Offenburg, Achern und Lahr re-
gelmäßig Sprechstunden an und gewähr-
leisteten so die zeitnahe Beratung bei Ein-
gang von Behördenpost. Die Mitarbeiter/-

innen waren Ansprechpartner für vielseiti-
ge Anliegen und Fragestellungen. Haus-
besuche, Gruppenangebote und Informa-
tionsveranstaltungen gehörten ebenfalls 
zum Angebotsspektrum der Sozialdienste.

Für die Beratung der Flüchtlinge war die 
konstruktive Zusammenarbeit mit den für 
den Flüchtling relevanten Behörden uner-
lässlich. Eine enge Kooperation erfolgte 
mit den Unterkunftsverwaltungen und dem 
Migrationsamt des Landratsamtes. 
In Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Frage-
stellungen wurden die Flüchtlinge meist 
anwaltlich vertreten. Die Sozialdienste 
klärten einzelfallbezogene Fragen mit den 
zuständigen Sachbearbeitern der Auslän-
derämter.

In Offenburg wurden allgemeine Frage-
stellungen von grundsätzlicher Bedeutung 
in gemeinsamen Besprechungen der Mit-
arbeiter/-innen des Sozialdienstes und des 
AusländerBüros erörtert.

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Lahr fanden alle drei Monate Treffen 
zwischen dem Caritassozialdienst und der 
Heimverwaltung, sowie dem Migration-
samt statt. Hierbei wurden alle wichtigen 
Angelegenheiten der SGU besprochen. 

3.1 Orientierungshilfen für Neuan-
kömmlinge

Auf Grund der rückläufigen Flüchtlingszah-
len wurden 2007 in den Gemeinschaftsun-
terkünften im Ortenaukreis kaum Neuzu-
gänge aufgenommen. Die Neuankömm-
linge wurden über den Aufgabenbereich 
und das vielseitige Betreuungsangebot der 
Sozialdienste informiert. Sie erhielten ei-
nen Überblick über die wichtigsten Behör-
den und Institutionen vor Ort. Wichtige 
Informationen zu aufenthaltsrechtlichen 
Auflagen, zur Versorgung mit Sachleistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz und zu Einschränkungen bei der In-
anspruchnahme von ärztlicher Behand-
lung. Bei Kindern und Jugendlichen erfolg-
te die Anmeldung in Kindergärten und 
Schulen.
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3.2 Information zum Asylverfahren und 
zu ausländerrechtlichen Fragen

Die Sozialdienste standen den Asylbewer-
bern als Ansprechpartner für migrati-
onsspezifische Fragestellungen zur Verfü-
gung. Sie informierten die Asylbewerber 
über den Ablauf des Asylverfahrens und 
die damit verbunden Regelungen. 

Die Mitarbeiter/-innen unterstützten die 
Flüchtlinge bei Umverteilungsanträgen in 
andere Städte oder Landkreise, wenn auf 
Grund der Voraussetzungen Erfolgsaus-
sichten bestanden.

Das Gesetz zur Umsetzung von aufent-
halts- und asylrechtlichen Richtlinien der 
Europäischen Union vom 19.8.2007 ist am 
28.08.2007 in Kraft getreten. 
Flüchtlinge erhofften sich mit der Ände-
rung des Zuwanderungsgesetzes eine 
Verbesserung ihres aufenthaltsrechtlichen 
Status. Sie wandten sich im Hinblick auf 
die Bleiberechtsregelungen an die Sozial-
dienste, um zu klären, ob sie in ihrem Fall 
Anwendung finden.

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft für Asylbewerber Offenburg betrug 
die Verweildauer bei 20 % der Flüchtlinge 
zum 17.11.2006, dem Stichtag der Bleibe-
rechtsregelung der Innenministerkonfe-
renz, mehr als sechs Jahre. Auf Grund der 
zahlreichen Ausschlussgründe erhielten 
lediglich drei Familien im Lauf des Jahres 
2007 eine Aufenthaltserlaubnis auf dieser 
Grundlage.
Das SWR 3 Fernsehen porträtierte eine 
Familie aus Offenburg und berichtete über 
die Problematik der Erteilung einer Ar-
beitserlaubnis bei einer Personalleasing-
firma.
Nach Intervention beim Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales konnte schließ-
lich eine Arbeitserlaubnis erteilt werden.

Ebenso konnten auch in der Staatlichen 
Gemeinschaftsunterkunft Lahr keine 
Flüchtlinge auf diesem Weg eine Aufent-
haltserlaubnis bekommen, obwohl ein ira-
kisches Ehepaar und eine syrische Familie 
die geforderte Aufenthaltsdauer nachwei-

sen konnten, jedoch nicht die weiteren 
Kriterien. 

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Achern konnte niemand eine Auf-
enthaltserlaubnis nach der Bleiberechtsre-
gelung der Innenministerkonferenz erhal-
ten.

Für die Anwendung der gesetzlichen Blei-
berechtsregelung wurde der Stichtag für 
die Verweildauer auf den 01.07.2007 fest-
gelegt. Ab 01.04.2009 soll der Lebensun-
terhalt dauerhaft durch eigenständige Er-
werbstätigkeit gesichert sein.

Die Stichtagsregelungen führen dazu, 
dass Großfamilien auseinanderbrechen. 
Familien mit Kindern erhielten ein Bleibe-
recht. Ihre Eltern waren weiterhin abschie-
begefährdet, da für Alleinstehende oder 
Paare ohne minderjährige Kinder acht 
Jahre Verweildauer Grundvoraussetzung 
für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
waren.

Nachdem es 2007 zu massiven Übergrif-
fen gegenüber yezidischen und christli-
chen Minderheiten im Irak gekommen war, 
erhielten zahlreiche Yeziden und Christen 
aus dem Zentral- und Südirak die Aner-
kennung als Flüchtlinge nach der Genfer 
Flüchtlingskonvention. In Einzelfällen er-
folgte die Anerkennung als Asylberechtig-
te.

Dies führte in der Staatlichen Gemein-
schaftsunterkunft für Asylbewerber Offen-
burg zu einer starken Fluktuation.

Da die meisten Iraker in der Staatlichen 
Gemeinschaftsunterkunft Lahr dem yezi-
dischen Glauben angehörten, kam es hier 
im Herbst 2007 zu einer großen Auszugs-
welle dieser Flüchtlinge. Sie suchten und 
fanden alle eine Wohnung in Lahr. Dies 
führte zu einer Unruhe bei den Irakern 
moslemischen Glaubens, die diese Son-
derregelung nicht akzeptieren konnten. 
Der Sozialdienst musste hier viel Aufklä-
rungs – und Verständigungsarbeit leisten.
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Familienangehörige von anerkannten 
Flüchtlingen hatten Anspruch auf Famili-
ennachzug. Die Mitarbeiter/-innen der So-
zialdienste wurden um Beratung und Un-
terstützung im Familiennachzugsverfahren 
angefragt. Wir informierten die Flüchtlinge 
über den Ablauf und waren ihnen bei der 
Klärung der Zuständigkeit und Kontaktauf-
nahme mit der deutschen Auslandsvertre-
tung behilflich. Die Visumsantragsstellung 
musste von den Familienangehörigen bei 
der deutschen Botschaft persönlich erfol-
gen. Da die Deutsche Botschaft in Bagdad 
2007 nicht operativ tätig war, wurden die 
Familienangehörigen auf die Deutschen 
Botschaften der Nachbarländer verwiesen. 
Wurde der Visumsantrag innerhalb von 
drei Monaten nach Anerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft bei der deutschen 
Botschaft gestellt, erfolgt die Visumsertei-
lung unabhängig von der Lebensunter-
haltssicherung und Wohnraumversorgung. 
Auf Grund der angespannten Sicherheits-
lage im Irak warten die Angehörigen häu-
fig monatelang im Nachbarland bis über 
den Visumsantrag entschieden ist. Beson-
ders drastisch gestaltete sich das beim 
Antrag von minderjährigen Kindern, die 
Familiennachzug zu ihren bleibeberechtig-
ten Eltern in Deutschland beantragten.

3.3 Informationen zum Asylbewerber-
leistungsgesetz und zu weiteren 
Sozialleistungen

Die Sozialdienste arbeiteten bei Leistungs-
fragen eng mit dem Migrationsamt, der 
Kommunalen Arbeitförderung und dem 
Amt für Soziales und Versorgung des 
Landratsamtes zusammen.

Die Asylbewerber erhielten Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
Die Leistungen wurden vorrangig als
Sachleistungen gewährt. Die Sozialdienste 
informierten die Leistungsberechtigten 
über ihre Anspruchsvoraussetzungen und 
den Leistungsumfang.

Flüchtlinge, die seit über drei Jahren Leis-
tungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 
erhielten wurden bei der Beantragung von 

erhöhten Leistungen nach §2 AsylbLG 
unterstützt.

Die Sozialdienste informierten bleibebe-
rechtigte Flüchtlinge über die Anspruchs-
voraussetzungen für Leistungen nach 
SGB II oder SGB XII und andere Sozial-
leistungen wie Kindergeld, Elterngeld, Un-
terhaltsvorschuss. Wir waren den Flücht-
lingen bei der Antragsstellung und der 
Klärung leistungsbezogener Fragen behilf-
lich.

3.4 Informationen zur Erwerbstätigkeit

Die Asylbewerber hatten weiterhin nach 
einjährigem Aufenthalt in Deutschland die 
Möglichkeit bei den zuständigen Auslän-
derämtern eine Arbeitserlaubnis für die 
Aufnahme einer Beschäftigung zu bean-
tragen. Diese wurde zur Vorrangprüfung 
und Stellungnahme an die Agentur für 
Arbeit weitergeleitet. Das Ausländeramt 
vermerkte die Arbeitserlaubnis gegebe-
nenfalls in der Aufenthaltsgestattung, Dul-
dung oder dem Aufenthaltstitel des Flücht-
lings.

Erfreulich war, dass mit der Änderung des 
Zuwanderungsgesetzes, der Arbeits-
marktzugang von Nicht-EU-Bürgern er-
leichtert wurde. Inhaber einer Aufenthalts-
erlaubnis können seither eine Erwerbstä-
tigkeit ohne Beschränkung auf eine be-
stimmte Tätigkeit oder Beschäftigungszei-
ten aufnehmen. Die Arbeitsaufnahme und 
ein Arbeitsplatzwechsel wurden dadurch 
wesentlich erleichtert. Dasselbe gilt für 
geduldete Flüchtlinge mit mehr als vierjäh-
rigem tatsächlichem Aufenthalt in 
Deutschland, wenn die Zustimmung zur 
Aufnahme einer Beschäftigung erteilt wird.

Die Sozialdienste informierten die Flücht-
linge über die gesetzlichen Neuerungen, 
sie unterstützten die sie bei der Arbeitssu-
che, beim Erstellen von Bewerbungsunter-
lagen, sowie bei der Beantragung der Ar-
beitserlaubnis. Die Flüchtlinge fanden vor-
wiegend Beschäftigungsmöglichkeiten in 
der Gastronomie, im Reinigungsgewerbe 
oder in der Landwirtschaft. Die Anerken-
nung von Bildungsabschlüssen des Her-
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kunftslandes war nur selten möglich. Meist 
war eine nachträgliche Qualifizierung not-
wendig. 

3.5 Wohnungssuche

Wir unterstützten bleibeberechtigte Flücht-
linge bei der Wohnungssuche und der 
Klärung der Kostenübernahme durch die 
Kommunale Arbeitsförderung oder das 
Amt für Soziales und Versorgung.

3.6 Regelung finanzieller Angelegen-
heiten

Auch in der Flüchtlingsarbeit war die Re-
gelung finanzieller Angelegenheiten uner-
lässlich. Anders als in der allgemeinen 
Schuldnerberatung üblich, wo Verbindlich-
keiten von mehreren tausend Euro die 
Regel sind, machen in der Flüchtlingshilfe 
Schulden schon ab 100 € die intensive 
Beschäftigung mit diesem Thema notwen-
dig. 

Anwaltsrechnungen, Ordnungswidrigkei-
ten, Fahrpreisnacherhebungen und Geld-
bußen waren fast ausschließlich die Grün-
de, welche die Ordnung der Finanzen er-
forderlich machten. Schulden auf Grund 
von übermäßigem Konsumbegehren 
konnten hingegen fast völlig ausgeschlos-
sen werden.

Da die meisten Flüchtlinge keine Arbeit 
hatten erhielten sie Sachleistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz und 
40,90 € Taschengeld monatlich. Deshalb 
führte meist schon eine einzige Ord-
nungswidrigkeit zu Zahlungsschwierigkei-
ten, mehrere Bußgelder oft sogar zu einer 
völligen Zahlungsunfähigkeit. Die meisten 
Asylbewerber benötigten für ihr Asylver-
fahren anwaltliche Unterstützung. Die Ho-
norare von meist mehreren hundert Euro 
stellten eine hohe finanzielle Belastung 
dar. Die meisten Anwälte kamen den 
Flüchtlingen durch die Gewährung von 
monatlichen Ratenzahlungen entgegen. 
Dennoch stellten diese Verpflichtungen 
eine fast unüberwindliche Hürde dar.

Mit den Betroffenen erörterten wir die 
Möglichkeiten bei Zahlungsunfähigkeit und 
halfen bei Ratenzahlungs- Vergleichs-
oder Stundungsanträgen. Bei Strafbefeh-
len vom Amtsgericht war immer die Option 
gemeinnützige Arbeit als Ersatz möglich, 
ebenso wie bei Ordnungswidrigkeiten von 
Minderjährigen und Heranwachsenden. 
Diese Fälle wurden erörtert und gegebe-
nenfalls unterstützen wir den Flüchtling bei 
der Antragstellung oder bei der Suche 
nach einer geeigneten Stelle.

Viele Flüchtlinge waren von Leistungsein-
schränkungen nach §1a AsylblG betroffen. 
In diesen Fällen wurden die Sachleistun-
gen reduziert und das monatliche Ta-
schengeld eingestellt. Deshalb war eine 
Regulierung der Schulden durch Raten-
zahlungen auch mittelfristig nicht möglich. 
Kam gemeinnützige Arbeit nicht in Be-
tracht, wurden die Gläubiger über die Si-
tuation informiert und eine Niederschla-
gung der Schuld oder eine längerfristige 
Stundung angeregt. So konnte zumeist 
eine sinnlose Zwangseintreibung oder 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung 
verhindert werden.

In vielen Fällen wurde für den Flüchtling 
eine Schuld- u. Zahlungsplan erstellt, da 
er aufgrund rechtlicher und sprachlicher 
Schwierigkeiten oft nicht wusste, warum er 
eine Strafe zu zahlen hatte und nicht sel-
ten auch den Überblick verlor.

In den seltenen Fällen, in denen die Ab-
gabe der eidesstattlichen Versicherung 
unerlässlich war, wurden die rechtlichen 
und sozialen Konsequenzen mit dem Be-
troffenen besprochen.

3.7 Beratung zur freiwilligen Rück- und 
Weiterwanderung

Die Sozialdienste berieten die Flüchtlinge 
bezüglich freiwilliger Ausreise. Wir unter-
stützen die rückkehrwilligen Flüchtlinge bei 
der Beschaffung von Pässen oder Passer-
satzpapieren und gegebenenfalls bei der 
Beantragung von REAG und GARP Mit-
teln, die nach Stellungnahme des Auslän-
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deramtes an IOM (International Organisa-
tion for Migration) weitergeleitet wurden. 

In Offenburg war die Rückkehr eines chi-
nesischen Flüchtlings mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden. Die Chinesi-
sche Botschaft händigte Reisedokumente 
im Original für die freiwillige Rückreise erst 
nach Vorlage der Buchungsbestätigung 
aus. Auf Grund unzulänglicher Kooperati-
on der Behörden konnte der mittellose 
Flüchtling keine finanzielle Unterstützung 
für seine Rückkehr nach China beanspru-
chen.

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Lahr findet nach den vorbereitenden 
Gesprächen mit dem Flüchtling und dem 
Sozialdienst die freiwillige Rückkehr in 
Zusammenarbeit mit dem Ausländeramt 
der Stadt Lahr statt. Das Ausländeramt 
übernimmt die Antragstellung bei IOM und 
dessen Abwicklung.  

4. Gesundheitsfürsorge

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege ge-
währt älteren, kranken, schwangeren und 
pflegebedürftigen Heimbewohnern außer-
halb der im Betreuungsvertrag vereinbar-
ten Leistungen besondere Hilfestellung. 
Die Mitarbeiter/-innen der Sozialdienste 
vereinbarten für die Flüchtlinge Arzttermi-
ne und standen den Ärzten als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Die Flüchtlinge befanden sich wegen der 
Beschwerden in haus- und fachärztlicher 
Behandlung. Bei der medizinischen Ver-
sorgung war die ärztliche und zahnärztli-
che Behandlung auf die Behandlung von 
akuten Krankheiten und Schmerzzustän-
den beschränkt. Für die Kostenübernahme 
bei der fachärztlichen Behandlung waren 
2007 die Überweisungen des Hausarztes 
ausreichend. Für psychotherapeutische 
Behandlung war weiterhin die vorherige 
Zusage der Kostenübernahme erforder-
lich. Die Bearbeitung nahm häufig mehre-
re Monate in Anspruch und wurde weiter-
hin restriktiv gehandhabt.
Chronisch kranke und behinderte Flücht-
linge wurden im Umgang mit der Krankheit 

unterstützt, Kontakte zu Ärzten und medi-
zinischen Diensten gepflegt und Hilfsmaß-
nahmen koordiniert. Die Sozialdienstmit-
arbeiter/-innen unterstützten die Flüchtlin-
ge bei der Beantragung von Krankenhilfe 
und Hilfsmitteln.
Für behinderte Menschen wurden die 
Feststellung des Grades der Behinderung 
und gegebenenfalls die Ausstellung eines 
Schwerbehindertenausweises beim Amt 
für Soziales und Versorgung des Land-
ratsamtes beantragt. Bleibeberechtigte 
Flüchtlinge mit Schwerbehindertenausweis 
wandten sich wegen der Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt oder die Mitarbeit in ei-
ner Werkstatt für Behinderte an den Integ-
rationsfachdienst.
Eine wichtige Funktion erfüllte der Sozial-
dienst auch bei der Vermittlung von inte-
ressierten Flüchtlingen in die hiesigen 
Sport- und Freizeitvereine. 

FLUG
gefördert durch EU

Europäischer Flüchtlingsfond    

In Offenburg gibt es seit März 2006 das 
Modellprojekt FLUG - Flucht und Ge-
sundheit gefördert durch die Europäische 
Union aus dem Europäischen Flüchtlings-
fonds. 
Das auf drei Jahre angelegte Projekt wur-
de vom Landesverband Badisches Rotes 
Kreuz in Kooperation mit der AIDS-Hilfe 
Freiburg e.V., dem Gesundheitsamt Karls-
ruhe und vier DRK Kreisverbänden entwi-
ckelt. Die Standorte des Projektes sind 
Emmendingen, Freiburg, Offenburg und 
Villingen-Schwenningen.

Der wesentliche Ansatzpunkt des Modell-
projektes liegt darin, dass eine große An-
zahl von Flüchtlingen in besonderer Weise 
in ihrer psychischen und physischen Ge-
sundheit belastet ist. Deshalb konzentriert 
sich der inhaltliche Schwerpunkt auf Maß-
nahmen der Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitsförderung für Flüchtlinge. Ein 
weiterer inhaltlicher Schwerpunkt liegt in 
einer gezielten HIV-Prävention, die durch 
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das Gesundheitsamt des Landkreises 
Karlsruhe bereits in der Landesaufnahme-
stelle für Flüchtlinge beginnt und durch die 
AIDS-Hilfe Freiburg fortgesetzt wird.

Viele Flüchtlinge sind auf Grund der Ver-
folgung im Heimatland und der Fluchter-
fahrung traumatisiert. Nach der Ankunft in 
Deutschland und der oft langjährigen be-
engten Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften treten bei den Flüchtlingen 
gehäuft reaktive psychosomatische Er-
krankungen auf.

Folgende Maßnahmen, die auf die konkre-
te Lebenssituation der Flüchtlinge ausge-
richtet sind und der psychosozialen Stabi-
lisierung dienten sowie die Nutzung von 
Gruppenprozessen und Ressourcen der 
TeilnehmerInnen zur Aufgabe hatten, wur-
den durchgeführt: Einzelfallberatung, 
Hausbesuche, Frauensportgruppe (einmal 
wöchentlich), Informationsveranstaltungen 
zu den Themen: `Gesunde Ernährung´ 
und `HIV und AIDS´ (durch die AIDS-Hilfe 
Freiburg).   
Kooperationen und Netzwerkarbeit fand 
statt mit: Diakonie und AWO, AIDS Hilfe 
Freiburg, Gesundheitsamt Karlsruhe, 
Fachkliniken für Psychiatrie / Fachärzte / 
PsychotherapeutInnen / Ärzte, Austausch 
in Arbeitskreisen (AK-AIDS; AK-Frauen in 
Not) und mit verschiedenen sozialen Insti-
tutionen im Stadtteil Nord-West, Frauen-
haus Offenburg, Aufschrei e.V. sowie dem 
`Traumanetzwerk Südbaden´.

Ergebnisse und Auswirkungen der Maß-
nahmen zeigen sich in einer Sensibilisie-
rung für gesundheitsfördernde Maßnah-
men und Zugang zum Gesundheitswesen, 
dem erfolgreichen Entgegenwirken von 
Vereinsamung und der psychosozialen 
Stabilisierung durch Einbindung ins Ge-
meinwesen, dem Kontakt zu Ehrenamtli-
chen Mitarbeiter/innen sowie der einheimi-
schen Bevölkerung in Einzelfällen und der 
Einbindung in Netzwerke vor Ort zur För-
derung eigener Ressourcen und Stärkung 
des Selbstwertgefühls auch durch das 
Einbringen eigener Kultur, sowie eine ver-
besserte Artikulation eigener Bedürfnisse.

Präventionspreis

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Lahr fand in diesem Jahr eine inten-
sive Zusammenarbeit mit dem Gesund-
heitsamt statt, da für eine Kostenzusage 
einige Flüchtlinge sich amtsärztlich unter-
suchen lassen mussten. Besonders groß 
ist der Erklärungsbedarf, wenn die zahn-
medizinischen Heil- und Kostenpläne nicht 
bewilligt werden. Bedauerlicherweise 
nahm die Anzahl der psychischen Erkran-
kungen wieder zu, so dass ein Kontakt mit 
dem Zentrum für Psychiatrie in Emmen-
dingen notwendig war, ebenso mit Refugio 
in Villingen - Schwenningen. In diesem 
Jahr gaben einige Ärzte, die, die Flüchtlin-
ge über Jahre betreuten ihre Praxis auf, so 
dass ein neuer Kontakt zu den Praxis-
nachfolgern aufgebaut werden musste. 
Der Sozialdienst begleitete zwei Frauen 
während ihrer Schwangerschaft. 

5. Frauenarbeit

Die Flüchtlingsfrauen haben in ihren Fami-
lien die Alltagsorganisation, wie Haus-
haltsführung, Kindererziehung ( Schule, 
Kindergarten ), Besuch von Ärzten  zu 
bewältigen. Sie müssen sich zudem in 
einem neuen Kulturkreis zurechtfinden 
und ihrer Familie in dieser Neuorientie-
rungsphase Halt geben.
Ihre Außenkontakte sind  außer zu Ver-
wandten oder Landsleuten dennoch sehr 
stark eingeschränkt. Vielfach kommen sie 
auch allein mit ihren Kindern und sie ha-
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ben keine oder nur eine räumlich weit ent-
fernte Verwandtschaft. Deshalb ist es be-
sonders wichtig für sie sich untereinander 
auszutauschen. Zudem ist ein Erfah-
rungsaustausch mit den anderen Frauen 
aus der Unterkunft von großem Nutzen, da 
er auch zu einem besseren Miteinander in 
den Unterkünften führen und zur Konflikt-
bewältigung beitragen kann. In den ein-
zelnen Unterkünften fand die Frauenarbeit 
in unterschiedlichen Formen statt. 

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Offenburg beinhaltete die Arbeit mit 
Flüchtlingsfrauen schwerpunktmäßig die 
Beratung bei frauenspezifischen Frage-
und Problemstellungen. Viele der Frauen 
sind traumatisiert. Einige waren ge-
schlechtsspezifischer Verfolgung ausge-
setzt und litten unter den körperlichen und 
psychischen Folgen. Maßnahmen zur 
psychosozialen Stabilisierung waren für 
die Alltagsbewältigung unerlässlich. In 
Krisensituationen waren trotz intensiver 
Betreuung stationäre Aufenthalte nicht zu 
vermeiden.

Mit Unterstützung einer ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin wurde 2007 einmal monatlich 
ein Frauencafé angeboten. Der geschützte 
Rahmen bot den Frauen die Möglichkeit 
frauenspezifische Themen zu besprechen. 
Eine Mitarbeiterin des Diakonischen Wer-
kes im Ortenaukreis Kehl stellte in diesem 
Rahmen das Projekt „FreiJa“ Aktiv gegen 
Menschenhandel vor. Sie präsentierte die 
Ausstellung Menschenhandel, die die Si-
tuation der Frauen veranschaulichte, die 
unter Vortäuschung falscher Tatsachen 
nach Deutschland geschleust und zur 
Prostitution gezwungen wurden. Es entwi-
ckelte sich eine Diskussion über selbstbe-
stimmtes Leben in Freiheit, die deutlich 
machte welchen Stellenwert die Aufent-
haltssicherung im Flüchtlingsalltag ein-
nimmt.

Projekt FreiJa

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin bot ein-
mal monatlich eine Backgruppe an. Sie 
bereitete gemeinsam mit den Flüchtlings-
frauen Kuchen oder herzhaftes Gebäck für 
das Café International zu.

In der Nähstube hatten sie die Möglichkeit 
unter fachkundiger Anleitung einer ehren-
amtlichen Mitarbeiterin Änderungen und 
kleinere Reparaturen vorzunehmen, neue 
Kleidung oder Babyausstattung zu nähen.

Im Rahmen des Projektes „FLUG Flucht-
und Gesundheit“ leitete eine ehrenamtli-
che Mitarbeiterin einmal wöchentlich eine 
Frauensportgruppe an. Sensibilisierung für 
das Körperempfinden, bewusste Körper-
wahrnehmung, Hinführung zur Bewegung, 
sportliche Aktivität und Entspannung wa-
ren die wesentlichen Inhalte des Präventi-
onsangebotes, das von den Flüchtlings-
frauen gerne wahrgenommen wurde.

In der Staatlichen Gemeinschaftsunter-
kunft Lahr bietet eine Mitarbeiterin des 
Caritassozialdienstes seit Juni 2006 das 
Sprachcafe für Frauen an. Das Sprachca-
fe fand einmal wöchentlich statt. Anfang 
2007 nahmen recht regelmäßig sieben 
Frauen teil. Die Herkunftsländer waren 
Türkei, Irak, Syrien und Algerien. Im 
Herbst 07 konnten mehrere Familien aus 
der Gemeinschaftsunterkunft ausziehen, 
dadurch reduzierten sich die Teilnehme-
rinnen des Sprachcafes auf zwei bis drei 
Frauen (Syrien u. Algerien ). Inhaltlich 
wurden im Laufe des Jahres vorwiegend 
lebensnahe Lektionen/Situationen erarbei-
tet , u.a. mein Tagesablauf, Frühstück-, 
Mittag-, u. Abendessen, Wochentage, 






























